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1 	 T 221/86 

Sachverhalt und Anträge 

I. 	Auf die europäische Patentanmeldung 81 105 103.6, die am 
1. Juli 1981 mit deutscher Prioritt vom 7. Juli 1980 em-
gereicht worden war, wurde am 23. Mai 1984 das europäische 
Patent 43 551 auf der Grundlage von neun AnsprUci- en er-
teilt, deren erster, wie folgt, lautete: 

"Verfahren zur Herstellung von hochprozentigen Peroxiden 
zweiwertiger Metalle durch Behandlung von festen Verbin-
dungen dieser Metalle mit wäl3rigem Wasserstoffperoxid und 
nachfolgender Trocknung der gewonnenen Mischung, dadurch 
gekennzeichnet, daI3 man festes, wasserfreies oder hydra-
tisiertes Oxid und/oder Hydroxid des zweiwertigen Metalles 
in einer Intensiv-Mischapparatur, gegebenenfalls unter 
Kih1en, kontinuierlich mit Wasserstoffperoxid-L6sung zu 
einer Suspension umsetzt und diese unmittelbar einem Kurz-
zeittrockner zur Trocknung zuführt, wobei man für den 
Stoffstrom im Bereich zwischen Eintritt in die Intensiv-
Mischapparatur bis Eintritt in den Kurzzeittrockner eirie 
mittlere Verweilzejt von 0,1 bis 15 Minuten einste llt.0 

II. 	Gegen die Patenterteilung legte die jetzige Beschwerde- 
filhrerin am 20. Februar 1985 wegen mangeinder erfinderi-
scher Tätigkeit Einspruch em. Sie stiitzte sich dabei auf 
die Dokumente 

DE-C- 2 231 257 und 
CR-A- 165 153. 

III. 	Durch Entscheidung vom 22. Mai 1986 wurde der Einspruch 

zurUckgewiesen. Die Entscheidung filhrte aus, der Gegen-
stand des Streitpatents sei nicht nur unbestritten neu; er 
beruhe auch auf erfinderischer Tätigkeit. Ausgehend von 
(2) sei es Aufgabe des Streitpatents gewesen, die Nach- 
teile des dort beschriebenen Verfahrens zu vermeiden, 
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nämlich die dort erforderliche langsame und vorsichtige 

Umsetzung und die resultierenden relativ niedrigen Per-
oxidgehalte. 

Die beanspruchte L23sung dieser Aufgabe werde durch das 

I)kument (1), das ein Verfahren zur Herstellung von 

Perboraten durch Umsetzung der entsprechenden Borate mit 
H202  in Intensivmischern und AufsprUhen der anfallenden 

Dispersionen auf Heizwalzen betreffe, nicht nahegelegt, da 

Perborate und Peroxide nicht als äquivalent anzusehen 

seien. Aul3erdem unterscheide sich das Verfahren des 

Streitpatents von dem nach (1) hinsichtlich seiner kon-

tinuierlichen DurchfUhrung und kurzen Verweilzeit, die in 

iberraschender Weise hochprozentige Peroxidprodukte ge-

währleisten. 

IV. 	Gegen diese Entscheidung hat die unterlegene Einsprechende 

am 18. Juli. 1986 unter Entrichtung der vorgeschriebenen 

GebUhr Beschwerde erhoben und deren BegrUndung am 22. Sep-

tember 1986 eingereicht. Darin tritt sie den GrUnden der 

angefochtenen Entacheidung entgegen. Insbesondere besteht 

sie unter zustzlichem Hinweis auf 

(3) Ulimanna Encyklopädie der technischen Chemie, 

4. Aufi., Sd. 17, S. 693 und 713 (1979), 

auf einer MXquivalenzu  zwischen Peroxiden und Perboraten. 

Sic verweist ferner darauf, daO sowohi nach (1) ala ahch 

nach dem Streitpatent eine Umsetzung in wäl3rigem Medium 

erfolge. Da bereits nach (1) hochprozentige Persaize er-

halten worden seien, Uberrasche die Bildung hochprozenti-

ger Peroxide im Verfahren des Streitpatents nicrit, zumal 

soiche bereits nach (2) erhältlich eden und (3) handels-

Ublichea Calciumperoxid mit 60 bis 75% Peroxidgehalt er-

wähne. 
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Die Beschwerdegegnerin hebt demgegenUber hervor, daB 

- ungeachtet der Bindungsart des Aktivsauerstoffes in 

Peroxiden ejnerseits und Perboraten andererseits - der 

Fachmann zuin Prioritätszeitpunkt die Lehre von (2) nicht 

mit der dagegen verstol3enden Lehre von (1) kombiniert 

htte und selbst im Falle einer soichen Kombination nictit 

zur Lehre des Streitpatents gelangt ware. Sie verweist 

ferner auf den weiteren Unterschied, daB nach (1) die bei 

der Umsetzung gebildete Warme sorgsam abgefthrt werde, wo-

gegen das Verfahren nach dem Streitpatent diese für die 

Trocknung nutze. 

in der mUndlichen Verhandlung am 17. September 1987 haben 

die Beteiligten ihre Standpunkte bekräftigt. Die Beschwer-

defUhrerin hebt nochmals hervor, dal3 der - gegenUber (2), 

nicht gegenUber (3) - erhöhte Peroxidgehalt der nach dem 

Streitpatent erhaltenen Produkte durch eine verschlechter-

te Sauerstoffausbeute erkauft werde. Die Beschwerdegeg-

nerin betont, daB das Verfahren des Streitpatents in Ab-

kehr vom jahrzehntelangen Trend zum Einsatz fester Metall-

verbindungen als Ausgangsstoffe zurUckkehre und daraus bei 

kurzen Verweilzeiten und unter Ausnutzung der Wärmeent-

wicklung zur Trocknung Produkte mit hohem Peroxidgehalt 

herstelle. 

Die BeschwerdefUhrerin beantragt, die angefochtene Ent-

scheidung aufzuheben und das Streitpatent zu widerrufen. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt - unter RUcknahme eines 

frUheren Hilfsantrags - die Beschwerde zurUckzuweisen. 
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Entscheidungsgrunde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung 

von hochprozentigen Peroxiden zweiwertiger Metalle durch 

Behandlung von festen Verbindungen dieser Metalle mit wä3-

rigem Wasserstoffperoxid und nachfolgende Trocknung. Em 

derartiges Verfahren 1st bereits aus (2) bekannt, das des-

haib nach Auffassung der Kammer den nächsten Stand der 

Technik darsteilt. 

Nach (2) wird eine wasserfreie Metal].verbindung in festem 

Zustand mit derart begrenzten Mengen H202L5SUflg und in 

soicher Weise vermischt, da2 - wie dort wBrtlich als 

zwingende Voraussetzung herausgesteilt (vgl. z.B. Patent-

anspruch, Zeilen 8 big 10, und Seite 2, rechte Spalte, Be-

ginn des dritten Absatzes) - "eine feuchte Mischung auch 

vorUbergehend nicht entsteht". Dies erfordert eine be-

sonders langsame und vorsichtige Vereinigung der Reak-

tionspartner, was die Beschwerdegegnerin als nachteilig 

empfunden hat. Zudem entstehen dabei Produkte, deren 

Peroxidgehalt, am heutigen Standard gemessen, nicht be-

friedigen kann (vgl. z.B. (2), Seite 4, linke Spalte, 

SchluO von Beispiel 2, einerseits und (3), Seite 715, 

zweiter Abaatz von Abschnitt 4.5, andererseits). 

Die Aufgabe des Streitpatents kann darin gesehen werden, 

ein gattungsgemJ3es Verfahren vorzuschlagen, das dadurch 

wirtschaftlicher ist, da2 es in rascher, unproblematisCher 

Umsetzung hochprozentige Produkte liefert. 

s. 	Ein soiches Verfahren stelit das Streitpatent mit dem Vor- 

schiag bereit, festes - wasserfreies oder hydratisiertes - 

Oxid und/oder Hydroxid des zweiwertigen Metalls in einer 

Intensiv-Mischapparatur kontinuierlich mit H202L6SUflg zu 
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einer Suspension ümzusetzen und diese unniittelbar einem 

Kurzzeittrockner zuzufUhren, unter Einstellung einer Ver-

weilzeit in der Mischapparatur von 0,1 big 15 Minuten. DaB 

die bestehende Aufgabe hierdurch auch tatsáchlich gelöst 

wird, erscheint auf Grund der Ausfiihrungsbeispiele der 

Streitpatentschrift (Seite 3, Zeile 54, bis Seite 4, Zeile 

36) glaubhaft und ist im Ubrigen unbestritten. 

Zu dem Argument der BeschwerdefUhrerin, der hohe Peroxid-

gehalt der nach dem Streitpatent erhaltenen Produkte sei 

mit einer gegentiber (2) erheblich verschlechterten Sauer-

stoffausbeute erkauft worden, ist vorweg zu bemerken, daB 

ein höherer Peroxidgehalt der Verfahrensprodukte, ver-

glichen mit denen nach (2), zwar nachgewiesen ist, aber 

angesichts des neueren Standes der Technik gemäB (3) nicht 

mehr im Vordergrund der Betrachtungen steht. Zur Sache 

selbst hat die Beschwerdegegnerin einleuchtend und un-

widersprochen dargelegt, daB, je höher der Peroxidgehalt 

des Produktes, desto niedriger die Sauerstoffausbeute sein 

mtisse; dies gelte für alle Verfahren gleichermaBen, für 

das nach (2) oder (3) ebenso wie für das nach dem Streit-

patent. Somit vermag das oben erwähnte Argument der glaub-

haften AufgabenlBsung durch das vorliegende Verfahren 

keinen Abbruch zu tun, die wesentlich auf der raschen, un-

problematischen VerfahrensfUhrung beruht. 

Der beanspruchte Lbsungsvorschlag ist auch unstreitig neu, 

so daB sich nähere AusfUhrungen hierzu ertibrigen. 

Es blejbt somit zu untersuchen, ob der Gegenstand des 

Streitpatents auf erfinderischer Ttigkeit beruht oder für 

den von (2) ausgehenden Fachmann angesichts der in 

Abschnitt 4 angegebenen Aufgabe im Hinblick auf den Stand 

der Technik nahelag. 
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8.1. 	Bei (2) handelt es sich urn ein recht altes, gegentiber dem 
Priorittstag des Streitpaterites urn beinahe 50 Jahre vor-
ver5ffentlichtes Ikurnent. Aus ihrn ist ersichtlicfl, dal3 
die Beherrschung der groen Wärmemengen, die beim Kontakt 
von Metalloxiden oder -hydroxiden mit Wasser und deren 
Umsetzung mit H202 frei werden, zurnal dann grol3e 
Schwierigkeiten bereitet, wenn die genannten Stoffe mit 
einem leicht zersetzlichen Reaktionspartner -den H202 - zu 
einem ebenfalls zersetzungsanf11igen Produkt unigesetzt 
werden sollen. Dies erklárt auch, warum sich seither die 
Technik - wie durch die in der BeschreibungseinleitUflg der 
Streitpatentschrift erwhnte DE-A- 1 542 642 sowie durch 
(3), Seite 715, erster Absatz des Abachnittes 4.5, belegt 
- in eine andere Richtung entwickelte, nämlich hin zur Urn-
setzung des Wasserstoffperoxids mit "entschärften Syste- 

2 

men", d.h. wärigen Lösungen oder Suspensionen der Metall-
oxide bzw. -hydroxide. Schon in der Idee, in Abkehr von 
dieser technischen Entwicklung wieder auf feete Oxide oder 
Hydroxide als Ausgangssstoffe zurUckzugreifen und die dar-
aus fo].gende groe Wärmeentwicklung durch entsprechende 
Manahxnen nutzbar zu machen, ist nach Auffassung der Kam- 
mer ein Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit zu er-

blicken. 

	

8.2. 	Wenn die BeechwerdefUhrerin in an sich zutreffender Weise 
geltend macht, wesentliche Elemente des beanspruchten Ver-
fahrens, näxnlich das Intensivmischen und die Kurzzeit-

trocknung, seien für die Herstellung von Perboraten be-
reits aus (1) bekannt, und daraus den SchiuB zieht, es 

habe nahegelegen, diese Ma3nahmen auf die Herstellung von 
Peroxiden zu iibertragen, so verkennt sie dabei zum einen, 

daI3 die beim Lösen und Umsetzen von Boraten auftretenden 
Wärmemengen nach unwidersprochener Darstellung der Be-
schwerdegegnerin erheblich geringer sind als im Falle der 
Oxide und Hydroxide; insbesondere aber of fenbart (1) nach 
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dem Verstndnis der Kanimer nicht die Umsetzung fester Bo-
rate mit 1i202, sondern lediglich die Umsetzung von Borat-
dispersionen oder -suspensionen. Mag auch Anspruch 1 von 
(1) trotz der Worte "in wäf3rigem Medium" (Zeilen 4 bis 5), 
streng formal betrachtet, den Einsatz fester Borate nicht 
ausschlie3en, so lehrt doch der Absatz von Spalte 2, Zei-
len 12 bis 20, eindeutig die Verwendung von Boratdis-
persionen. Der qualifizierende Ausdruck "im ailgemeinen" 
am Beginn des genannten Absatzes bezieht sich nach Meinung 
der Kammer eindeutig auf die in den Zeilen 13 bis 15 er-
whnten Konzentrationen und nicht auf den Wortteil "-dis-
persionen" im Gegensatz etwa zurn Einsatz fester, undisper-
gierter Borate. Bestätigt wird diese Leseart durch die 
Beispiele, nach denen sämtlich Boratdispersionen (-sus-
pensionen) uxngesetzt werden (siehe Spalte 3, Zeilen 2 und 
23 bis 26, sowie Spalte 4, Zeilen 4 bis 7 und 31). Dabei 
spielt es auch keine Rolle, ob die als Ausgangsstoffe ver-
wendeten Borate in vorgebildeter Form eingesetzt oder in 
situ gebildet werden (Anspruch 1, Zeilen 6 bis 7). 

	

8.3. 	Of fenbart aber (1) nur die Umsetzung wL3riger Boratdisper- 

sionen mit H202 1  so steilte eine Ubertragung von dessen 

Lehre auf die Umsetzung etwa der festen Oxide nach den 
Beispielen 2 und 3 von (2), eine diametrale Abkehr von der 
ausdrUcklichen Lehre nach (2) dar, derzufolge eine feuchte 
Mischung auch vorUbergehend nicht entstehen darf. Eine 
soiche Ubertragung konnte daher: fUr den Fachmann nicht na-
heliegen, und die von der BeschwerdefUhrerin gedanklich 
volizogene Kombination ergibt sich aus einer typischen ex-

post-facto-Betrachtungsweise. 

	

8.4. 	Nach allem beruht das Verfahren des Anspruches 1 auf er- 
finderischer Tätigkeit. 
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9. 	Die Patentfhigkeit der abhängigen AnsprUche 2 big 9 wird 

von derjenigen des Anspruches 1 getragen; diese sind daher 

gleichfalls patentfhig. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschftsste11enbeainte 	Der Vorsitzende 
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